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Entrichtung der Gewerbesteu-
ervorauszahlungen und Grund-
abgaben
Am 15. August 2012 war die III. 
Vierteljahresrate 2012 für Ge-
werbesteuervorauszahlungen und 
Grundabgaben fällig.
Wer noch nicht bezahlt hat, wird ge-
beten, die Abgabeschuld (sie ist aus 
den zuletzt zugestellten Bescheiden 
zu entnehmen) einschließlich des 
bei nicht rechtzeitiger oder nicht 
vollständiger Zahlung zu entrichten-
den Säumniszuschlages umgehend 
auf ein Konto der Stadtkasse Fürth 
einzubezahlen oder zu überweisen. 
Dies ist bei fast allen Fürther Geld-
instituten möglich. Hinweis: Der 
Säumniszuschlag beträgt für jeden 
angefangenen Monat 1 von Hundert 
des auf den nächsten durch fünfzig 
Euro teilbaren abgerundeten rück-
ständigen Betrages.
Bitte geben Sie dabei unbedingt 
Adresse, Personenkontonummer 
und Forderungsart an.
Verrechnungsschecks senden Sie 
bitte an die Stadtkasse Fürth. Ein 
Begleitschreiben dazu erübrigt sich, 
wenn der Scheck die vorgenannten 
Angaben enthält. Bareinzahlungen 
bei der Stadtkasse sind nicht mög-
lich.
Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass nach Ablauf einer Woche 
immer noch ausstehende Abgaben 
durch die Vollstreckungsstelle der 
Stadt Fürth eingehoben werden. 
Dadurch entstehen Vollstreckungs-
kosten.
Fristversäumnisse können durch 
das bewährte Abbuchungsverfahren 
vermieden werden. Antragsformu-
lare werden auf Wunsch zugesandt. 
Auskunft erhalten Sie bei der Stadt-
kasse Fürth, Telefon 974-14 10, -14 
14, -14 16 bis -14 18 und -14 22 bis 
-14 24.
Hinweis zur Grundsteuer:
Die Grundsteuer wird vom Finanz-
amt jährlich nach den Verhältnissen 
zu Beginn des Jahres festgesetzt. 
Bei der Übergabe eines Grundstü-
ckes auf einen anderen Eigentümer 
ist der bisherige Eigentümer so 
lange grundsteuerpflichtig, bis das 

Finanzamt das Grundstück auf den 
neuen Eigentümer fortgeschrieben 
hat (§ 9 Grundsteuergesetz). Diese 
Fortschreibung erfolgt zum 1. Janu-
ar des auf den Eigentumsübergang 
folgenden Jahres. Andere vertragli-
che Abmachungen sind privatrecht-
lich; sie ändern nichts an der Steu-
erpflicht und können daher von der 
Steuerverwaltung nicht berücksich-
tigt werden.
Fürth, 23. Juli 2012, STADT FÜRTH
I.A. 
Dr. Stefanie Ammon, berufsm. Stadt-
rätin

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Umnutzung einer Lager-
halle
Grundstück: Flößaustraße 100, Ge-
markung Fürth, Flur-Nr. 1474/5
Antragsteller: ATS GmbH, Am 
Seukenbach 8, 90556 Seukendorf
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO 
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
vier Abschriften für die übrigen Be-
teiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 

gegen diesen Bescheid hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a 
Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB). 
Möglich ist ein Antrag zum Ver-
waltungsgericht Ansbach, die auf-
schiebende Wirkung der Klage wie-
der herzustellen (§§ 80a i. V. m. 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
- VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer 
Form (zum Beispiel durch E-Mail) 
ist unzulässig. Kraft Bundesrechts 
ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.
Hinweis
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der StadtZEITUNG 
der Stadt Fürth.
Die Akte des Genehmigungsver-
fahrens kann bei der Bauaufsicht, 
Hirschenstraße 2, Zimmer 133, 
eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
von Straßenbenennungen gem. 
Art. 52 des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayRS 
91-1-I), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 20. Dezember 
2007 (GVBl. S. 958)
Im Stadtrat vom 25. Juli 2012 wur-
den folgende Straßenbenennungen 
beschlossen:
Die Haupterschließungsstraße im 
Gewerbepark Hardhöhe West, von 
der Straße „Am Grünen Weg“ bis 
zur „Hafenstraße“, in „Manfred-
Roth-Straße“ (Nach Manfred Ge-
org Roth, †2010, Gründer der Dis-
counterkette NORMA).
Die Straße im Bereich des Bebau-
ungsplanes 315b (ehemaliges An-
wesen von Dr. Max Grundig, *1908 
†1989, Ehrenbürger der Stadt Fürth 

und Träger der goldenen Bürgerme-
daille) in „Grundigpark“.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Veröffentlichung/Ver-
fügung kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Ansbach, Postfachanschrift: 
Postfach 616, 91511 Ansbach, Haus-
anschrift: Promenade 24, 91522 
Ansbach, schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Stadt Fürth) 
und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen ange-
geben, die angefochtene Veröffent-
lichung/Verfügung soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung:
- Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 
das Widerspruchsverfahren im Be-
reich des Straßen- und Wegerechtes 
abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diese Veröffentli-
chung/Verfügung Widerspruch ein-
zulegen.
- Die Klageerhebung in elektroni-
scher Form (zum Beispiel durch E-
Mail) ist unzulässig.
- Kraft Bundesrechts ist in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungs-
gerichten seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.

Fürth, 20. August 2012, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Artikel 66 Absatz 2 Satz 4 der 
Bayerischen Bauordnung (Bay-
BO)
Vorhaben: Neubau von 62 Wohn-



[ Seite 28 ] 12. September 2012  [Nr. 16]  Fürther Amtsblatt  

<< Fortsetzung von Seite 27  <<
Amtliche Bekanntmachungen

einheiten sowie einer Tiefgarage 
und 46 Stellplätzen;  hier: Änderung 
der Tiefgaragenzufahrt;
Grundstück: Fichtenstraße 39, 
Gemarkung Fürth, Flur-Nummer 
1147/15
Antragsteller: Appart Metropol 
Wohnbau GmbH, Fürth
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Artikel 66 der Bay-
erischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen vier Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein Antrag 
zum Verwaltungsgericht Ansbach, 
die aufschiebende Wirkung der 
Klage wieder herzustellen (§§ 80a 
i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung - VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen. 
Die Klageerhebung in elekt-
ronischer Form (zum Beispiel 
durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.

Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung eines Kun-
den-Pavillons für die P & P Gruppe 
Fürth
Grundstück: Isaak-Loewi-Straße, 
Fl.Nr. 1854/22, 1854, Gemarkung 
Fürth.
Antragsteller: P & P Gruppe Bay-
ern GmbH, Fürth, Isaak-Loewi-
Straße 11.
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen vier Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein Antrag 
zum Verwaltungsgericht Ansbach, 
die aufschiebende Wirkung der Kla-
ge wieder herzustellen (§§ 80a i. V. 
m. 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung - VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-

schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer 
Form (zum Beispiel durch E-Mail) 
ist unzulässig. Kraft Bundesrechts 
ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung eines Mehr-
familienwohnhauses mit zehn 
Wohneinheiten und sechs Carports
Grundstück: Ludwigstraße 70, Ge-
markung Fürth, Fl.Nr. 1205/29
Antragsteller: ARKA Immobilien 
GmbH & Co. KG, Nürnberg, Dom-
bühler Straße 49c
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Von Art. 37 (5) BayBO wird nach 
Art. 63 BayBO eine Abweichung 
für die Größe des Aufzuges zuge-
lassen.
Begründung
Statt eines Aufzuges für Krankentra-
gen wird nur ein rollstuhlgeeigneter 
Aufzug gefordert.
Hinsichtlich des Nutzens der er-
teilten Abweichung hat die STADT 
FÜRTH folgende Erwägungen zu-
grunde gelegt: Für die ersparten 
Aufwendungen wird ein Betrag von 
500 Euro als gerechtfertigt erachtet.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-

sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen vier Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein Antrag 
zum Verwaltungsgericht Ansbach, 
die aufschiebende Wirkung der 
Klage wieder herzustellen (§§ 80a 
i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung - VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer 
Form (zum Beispiel durch E-Mail) 
ist unzulässig. Kraft Bundesrechts 
ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Artikel 66 Absatz 2 Satz 4 der 
Bayerischen Bauordnung (Bay-
BO)
Vorhaben: Neuordnung, Sanie-
rung sowie Nutzungsänderung in 
Teilflächen des ehemaligen Quel-
le Verwaltungskomplexes in einen 
Business-Park, Neuanlage von Frei-
flächen;  hier: Änderung der Dach-
gestaltung, der Wohnungsaufteilung 
und des Brandschutzkonzeptes;  
Grundstück: Flößaustraße 22 – 24, 
Gemarkung Fürth, Flur-Nummer 
1086, 1087/5, 1087/8, 1087/15
Antragsteller: P & P Liegenschaf-
ten GmbH, Fürth
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Artikel 66 der Bay-
erischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
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Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichtes erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (STADT FÜRTH) und 
den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen vier Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein Antrag 
zum Verwaltungsgericht Ansbach, 
die aufschiebende Wirkung der 
Klage wieder herzustellen (§§ 80a 
i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung - VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
21. Juni 2007 wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
öffentlichen Baurechts und des 
Denkmalschutzrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, ge-
gen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen. Die Klageerhebung 
in elektronischer Form (zum Bei-
spiel durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Abbruch der bestehen-
den Balkone, des Außenkamins und 
Neubau von Balkonen, sowie Err-
ichtung von Edelstahlkaminen
Grundstück: Winklerstraße 21 - 
23, Amalienstraße 68, Gemarkung 
Fürth, Flur-Nr. 1141/7, 1141/10

Antragsteller: Wohnungsgenossen-
schaft Fürth-Oberasbach eG, Fürth
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Von der Abstandsflächenregelung 
des Art. 6 BayBO wird nach Art. 63 
BayBO Abweichung zugelassen.
Begründung
Die neue Balkonanlage ist in ihren 
Abmessungen identisch mit der ab-
zubrechenden. Somit besteht keine 
Beeinträchtigung. 
Die Abstandsflächenüberdecken der 
neuen Balkonanlagen ist im inner-
städtischen Bereich zu vernachläs-
sigen. Eigentümer der betroffenen 
Grundstücke ist die Antragstellerin 
selbst.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen vier Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein Antrag 
zum Verwaltungsgericht Ansbach, 
die aufschiebende Wirkung der 
Klage wieder herzustellen (§§ 80a 
i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung - VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 

Klageerhebung in elektronischer 
Form (zum Beispiel durch E-Mail) 
ist unzulässig. Kraft Bundesrechts 
ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Errichtung bzw. Moder-
nisierung einer Trainingsbeleuch-
tung auf dem Vereinsgelände (B-
Platz).
Grundstück: Magazinstraße 45, 
Gemarkung Fürth, Fl.Nr. 1802, 
1803, 1804, 1805, 1806.
Antragsteller: ASV Fürth e.V., 
90763 Fürth, Magazinstraße 45.
Baugenehmigung nach Art. 68 
BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (STADT 
FÜRTH) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen vier Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. Möglich ist ein Antrag 
zum Verwaltungsgericht Ansbach, 
die aufschiebende Wirkung der Kla-
ge wieder herzustellen (§§ 80a i. V. 
m. 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung - VwGO).
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh- >> Fortsetzung auf Seite 30 >>

rung
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 21. 
Juni 2007 wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des öffentli-
chen Baurechts und des Denkmal-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung in elektronischer 
Form (zum Beispiel durch E-Mail) 
ist unzulässig. Kraft Bundesrechts 
ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Artikel 66 Absatz 2 Satz 4 der 
Bayerischen Bauordnung (Bay-
BO)
Vorhaben: Park Carree B.31 + 3.2 
Errichtung eines Mehrfamilienhau-
ses mit 30 Wohneinheiten und Tief-
garage;  hier: Änderungen Grundriss 
und Tiefgarage 13 Stellplätze;  
Grundstück: Waldstraße, Gemar-
kung Fürth, Flur-Nummer 2010/99, 
2010/100
Antragsteller: P & P Neubau GmbH, 
Fürth
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Artiekl 66 der Bay-
erischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-
bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichtes erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (STADT FÜRTH) und 
den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder 
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Amtliche Bekanntmachungen

in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen vier Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschie-
bende Wirkung. Möglich ist ein 
Antrag zum Verwaltungsgericht 
Ansbach, die aufschiebende Wir-
kung der Klage wieder herzustellen 
(§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwal-
tungsgerichtsordnung - VwGO). 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
21. Juni 2007 wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
öffentlichen Baurechts und des 
Denkmalschutzrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, ge-
gen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen. Die Klageerhebung 
in elektronischer Form (zum Bei-
spiel durch E-Mail) ist unzulässig.  
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Artikel 66 Absatz 2 Satz 4 der 
Bayerischen Bauordnung (Bay-
BO)
Vorhaben: Park Carree A.3.1 + 3 
.2 Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses mit 47 Wohneinheiten und 
Tiefgarage; hier: Änderung Grund-
riss- und Tiefgarage;  
Grundstück: Waldstraße, Gemar-
kung Fürth, Flur-Nummer 2010/98, 
2010/102
Antragsteller: P & P Neubau 
GmbH, Fürth
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Artikel 66 der Bay-
erischen Bauordnung (BayBO) die 
Baugenehmigung für oben genann-
tes Bauvorhaben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim Bayer. 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
anschrift: Postfach 6 16, 91511 Ans-

bach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichtes erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (STADT FÜRTH) und 
den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen vier Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage hat keine aufschie-
bende Wirkung. Möglich ist ein 
Antrag zum Verwaltungsgericht 
Ansbach, die aufschiebende Wir-
kung der Klage wieder herzustellen 
(§§ 80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwal-
tungsgerichtsordnung - VwGO). 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
21. Juni 2007 wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
öffentlichen Baurechts und des 
Denkmalschutzrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, ge-
gen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen. Die Klageerhebung 
in elektronischer Form (zum Bei-
spiel durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 1. Juli 2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können bei der Bau-
aufsicht, Hirschenstraße 2, Zim-
mer 133, eingesehen werden.

Vollzug des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BlmSchG) und 
des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG)
Antrag auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 16 BImSchG zur wesent-
lichen Änderung der Anlage im An-
wesen Kronacher Straße 63, 90765 
Fürth
Die Firma SGHG Stadeln Genehmi-
gungshaltergesellschaft mbH betreibt 
im Anwesen Kronacher Straße 63, 
90765 Fürth, eine immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlage zur Herstellung, Bearbeitung 
oder Verarbeitung von explosions-
gefährlichen oder explosionsfähigen 
Stoffen im Sinne des Sprengstoff-
gesetzes. Nun beantragte die Firma 
SGHG Stadeln Genehmigungshal-
tergesellschaft die Genehmigung zur 
Änderung verschiedener Gebäude. 
Im Gebäude 11 sollen eine Handla-
destation eingerichtet und die Bele-
gungsmengen an Gegenständen mit 
Explosivstoffen in zwei Räumen ge-
ändert werden.
Im Gebäude 102 sollen Munition, 
Munitionskomponenten und Inert-
material gelagert werden. Außerdem 
werden dort Verpackungs- und Kom-
missionierungsarbeiten durchgeführt. 
Mit dieser Nutzungsänderung geht 
auch eine Änderung der Belegungs-
mengen einher.
Die Vorhaben bedürfen einer Geneh-
migung nach § 16 BImSchG i.V.m. § 
1 der Vierten Verordnung zur Durch-
führung des BImSchG (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BlmSchV) sowie Nr. 10.1 
Spalte 1 des Anhangs zur 4. BlmSchV.
Im Rahmen der erforderlichen allge-
meinen Vorprüfungen des Einzelfal-
les nach §§ 3 a, 3 c und 3 e UVPG in 
Verbindung mit Nr. 10.1 der Anlage 
1 zum UVPG wurde durch die Stadt 
Fürth - Amt für Umwelt, Ordnung 
und Verbraucherschutz - festgestellt, 
dass die Vorhaben nicht der Durch-
führung einer integrierten Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bedürfen.
Die Unterlagen über die Vorprüfun-
gen des Einzelfalles können bei der 
Stadt Fürth - Amt für Umwelt, Ord-
nung und Verbraucherschutz, Schwa-
bacher Straße 170, 90763 Fürth, Zim-
mer 330, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten oder nach telefoni-
scher Anmeldung (Telefon 974-14 
91) eingesehen werden.
Die Feststellungen werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Sie sind 
gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.

Fürth, 23. August 2012, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Vollzug der Bienenseuchen-Ver-
ordnung
Aufhebung des anlässlich des Aus-
bruchs der Amerikanischen Faul-
brut festgelegten Sperrbezirks
Die Stadt Fürth erlässt folgende
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g:
Der mit Allgemeinverfügung vom 
18. April 2011 (veröffentlicht im 

Amtsblatt Nr. 8 vom 27. April 2011) 
festgelegte Sperrbezirk südlich der 
Begrenzungslinie Poppenreuther 
Straße – Erlanger Straße – Mauerstra-
ße – Am Friedhofsteg – Friedhofweg 
– Käppnerweg – Vacher Straße – Ro-
bert-Koch-Straße – Friedrich-Ebert-
Straße – Würzburger Straße –  B 8 
sowie die angeordneten Schutzmaß-
regeln werden aufgehoben.
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes ist nur der verfügende Teil 
der Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu machen. Die Allgemein-
verfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung im Ord-
nungsamt der Stadt Fürth, Schwaba-
cher Straße 170, Zimmer 308/309, 
aus und kann während der allgemei-
nen Öffnungszeiten eingesehen wer-
den.

Fürth, 23. August 2012
Im Auftrag

Christoph Maier,
berufsm. Stadtrat

Vollzug des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BlmSchG) 
und des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)
Antrag auf Erteilung einer Geneh-
migung nach § 4 BImSchG zur 
Errichtung und zum Betrieb einer 
Ammoniak-Kälteanlage und einer 
Verbrennungsmotorenanlage im An-
wesen Aischweg 2, 90768 Fürth.
Die Firma Nordfrost GmbH & Co. 
KG betreibt im Anwesen Aischweg 
2, 90768 Fürth, ein Tiefkühl-Logis-
tikzentrum. Zur Errichtung und zum 
Betrieb der zugehörigen Ammoni-
ak-Kälteanlage und Verbrennungs-
motorenanlage beantragte die Fa. 
Nordfrost GmbH & Co. KG eine 
immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung.
Die Vorhaben bedürfen einer Geneh-
migung nach § 4 BImSchG i.V.m. § 
1 der Vierten Verordnung zur Durch-
führung des BImSchG (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anla-
gen - 4. BlmSchV) sowie Nrn. 1.4 
Spalte 2 b) bb) und 10.25 Spalte 2 
des Anhangs zur 4. BlmSchV.
Im Rahmen der standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalles nach §§ 
3 a und 3 c UVPG in Verbindung mit 
Nr. 1.3.1 der Anlage 1 zum UVPG 
wurde durch die Stadt Fürth - Amt 
für Umwelt, Ordnung und Verbrau-
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cherschutz - festgestellt, dass die 
Vorhaben nicht der Durchführung 
einer integrierten Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bedürfen.
Die Unterlagen über die Vorprüfung 
des Einzelfalles können bei der Stadt 
Fürth - Amt für Umwelt, Ordnung 
und Verbraucherschutz, Schwaba-
cher Straße 170, 90763 Fürth, Zim-
mer 330, während der allgemeinen 

Öffnungszeiten oder nach telefoni-
scher Anmeldung (Telefon 974-14 
91) eingesehen werden.
Die Feststellungen werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Sie sind 
gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

Fürth, 23. August 2012, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister
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Bewerbungen werden bis 28. September 2012 an die Stadt 
Fürth, Personalamt/Arbn/S, 90744 Fürth, erbeten

Denkmalstadt · Solarstadt · Wissenschaftsstadt 

www.fuerth.de

Fürth, mittelfränkische Großstadt mit 
über 116000 Einwohnern, hat viel zu 
bieten: weitläufi ge Grünfl ächen, ein 
vielfältiges Freizeitangebot, eine fa -
milienfreundliche Infrastruktur und 
ein entspannter Wohnungsmarkt 
sor   gen für hohe Lebensqualität. Über 
2000 Baudenkmäler – die höchste 
Denkmaldichte Bayerns – machen 
Fürth aber auch zur DENKMAL STADT. 
Mit der Förderung umwelt freund licher 
Energiegewinnung wur de Fürth au-
ßerdem zur SOLAR STADT gekürt und 
bekam als Standort innovativer Tech-
niken als erste in Bayern den Titel 
WISSENSCHAFTSSTADT verliehen. 
Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung!

Die Stadt Fürth fördert die berufl iche Gleichstellung von Frauen und Männern und 
verfolgt eine Politik der Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Die Stadt Fürth sucht für das Tiefbauamt, Abteilung Bauhof,
eine/n

Walzenführer/in
in Vollzeit, EGr 5. 
Genaue Angaben zu  Bewerbungsvoraussetzungen, 
Aufgaben und Profi l der Stelle fi nden Sie im Internet 
unter www.fuerth.de/Stellenausschreibungen oder 
können Sie unter Telefon (0911) 974-1312 anfordern.
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WERBEAGENTUR
Manteuffelstraße 35 
90431 Nürnberg
Telefon 0911 438438 
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astor-werbung@t-online.de
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Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 12. Oktober 2012 an 
das Personalamt der Stadt Fürth, Personalentwicklung, Aus- und 
Fortbildung, 90744 Fürth oder an ausbildung@fuerth.de. 

Denkmalstadt · Solarstadt · Wissenschaftsstadt 

www.fuerth.de

Fürth, mittelfränkische Großstadt mit 
über 116000 Einwohnern, hat viel zu 
bieten: weitläufi ge Grünfl ächen, ein 
vielfältiges Freizeitangebot, eine fa -
milienfreundliche Infrastruktur und 
ein entspannter Wohnungsmarkt 
sor   gen für hohe Lebensqualität. Über 
2000 Baudenkmäler – die höchste 
Denkmaldichte Bayerns – machen 
Fürth aber auch zur DENKMAL STADT. 
Mit der Förderung umwelt freund licher 
Energiegewinnung wur de Fürth au-
ßerdem zur SOLAR STADT gekürt und 
bekam als Standort innovativer Tech-
niken als erste in Bayern den Titel 
WISSENSCHAFTSSTADT verliehen. 
Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung!

Die Stadt Fürth fördert die berufl iche Gleichstellung von Frauen und Männern und verfolgt eine Politik der Chancen-
gleichheit. Sie begrüßt Bewerbungen von Personen unabhängig von deren Nationalität und Herkunft. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Ausbildung bei der Stadt Fürth 2013
Die Stadt Fürth sucht zum 1. September 2013 fünf Nach-
wuchskräfte für eine Erstausbildung zur/zum

Verwaltungsfachangestellte/n 
(Fachrichtung Allgemeine Innere Verwaltung
des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung)
Genaue Angaben zu  Inhalten und Profi l der Ausbildung 
fi nden Sie im Internet unter www.fuerth.de/Stellen-
ausschreibungen oder können Sie unter Telefon (0911) 974-
1341 oder -1342 anfordern.

Denkmalstadt · Solarstadt · Wissenschaftsstadt 

www.fuerth.de
Fürth, mittelfränkische Großstadt mit 
über 116000 Einwohnern, hat viel 
zu bieten: weitläufi ge Grün fl ächen, 
ein vielfältiges Freizeit angebot, eine 
fa  milienfreundliche Infra struktur 
und ein entspannter Woh nungsmarkt 
sor   gen für hohe Lebensqualität. Über 
2000 Baudenkmäler  machen Fürth 
aber auch zur DENKMAL STADT. Mit 
der Förderung umwelt freund licher 
Energiegewinnung wur de Fürth au-
ßerdem zur SOLAR STADT gekürt und 
bekam als Standort innovativer Tech-
niken als erste in Bayern den Titel 
WISSENSCHAFTSSTADT verliehen. 

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung!

Die Stadt Fürth fördert die berufl iche Gleichstellung von Frauen und Männern 
und verfolgt eine Politik der Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Die Stadt Fürth sucht für das Tiefbauamt, Abteilung Straßen- 
und Brückenbau, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Tiefbau-Techniker/in 
mit dem Schwerpunkt CAD Konstruktion

in EGr 8 mit 19,50 Wochenstunden.

Genaue Angaben zu Bewerbungsvoraussetzungen, 
Aufgaben und Profi l der Stelle fi nden Sie im Internet 
unter www.fuerth.de/stellenausschreibungen 
oder können Sie unter Tel. (0911) 974-1312 anfordern.

Bewerbungen werden bis 18. September 2012 an die 
Stadt Fürth, Personalamt /Arbn/S, 90744 Fürth, erbeten. 
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WERBEAGENTUR
Manteuffelstraße 35 
90431 Nürnberg
Telefon 0911 438438 
Telefax 0911 437094
astor-werbung@t-online.de
www.astor-werbeagentur.de
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Bewerbungen werden bis 15. Oktober 2012 an die Stadt Fürth, 
Personalamt/Arbn/S, 90744 Fürth, erbeten. 

Denkmalstadt · Solarstadt · Wissenschaftsstadt 

www.fuerth.de

Die Stadt Fürth fördert die berufl iche Gleichstellung von Frauen und Männern und 
verfolgt eine Politik der Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Die Stadt Fürth sucht für das Stadttheater Fürth zum 1. Januar 
2013 eine/n 

Schlosser/in – 
Bühnenhandwerker/in
in EGr 5.
Genaue Angaben zu Aufgaben und Profi l der Stelle 
fi nden Sie im Internet unter www.fuerth.de/Stellen-
ausschreibungen oder können Sie unter Tel. (0911) 974-1313 
anfordern.

Fürth, mittelfränkische Großstadt mit 
über 116000 Einwohnern, hat viel zu 
bieten: weitläufi ge Grünfl ächen, ein 
vielfältiges Freizeitangebot, eine fa -
milienfreundliche Infrastruktur und 
ein entspannter Wohnungsmarkt 
sor   gen für hohe Lebensqualität. Über 
2000 Baudenkmäler – die höchste 
Denkmaldichte Bayerns – machen 
Fürth aber auch zur DENKMAL STADT. 
Mit der Förderung umwelt freund licher 
Energiegewinnung wur de Fürth au-
ßerdem zur SOLAR STADT gekürt und 
bekam als Standort innovativer Tech-
niken als erste in Bayern den Titel 
WISSENSCHAFTSSTADT verliehen. 
Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung!

Denkmalstadt · Solarstadt · Wissenschaftsstadt 

www.fuerth.de

Fürth, mittelfränkische Großstadt mit 
über 116000 Einwohnern, hat viel 
zu bieten: weitläufi ge Grün fl ächen, 
ein vielfältiges Freizeit angebot, eine 
fa  milienfreundliche Infra struktur 
und ein entspannter Woh nungsmarkt 
sor   gen für hohe Lebensqualität. Über 
2000 Baudenkmäler  machen Fürth 
aber auch zur DENKMAL STADT. Mit 
der Förderung umwelt freund licher 
Energiegewinnung wur de Fürth au-
ßerdem zur SOLAR STADT gekürt und 
bekam als Standort innovativer Tech-
niken als erste in Bayern den Titel 
WISSENSCHAFTSSTADT verliehen. 

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung!

Die Stadt Fürth fördert die berufl iche Gleichstellung von Frauen und Männern 
und verfolgt eine Politik der Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Die Stadt Fürth sucht für das Jugendamt, Abteilung 
Soziale Dienste, zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

Sozialpädagogen/innen
in EGr S 14 zur Besetzung einer unbefristeten Vollzeitstelle 
sowie als Mutterschaftsvertretung mit 25 Std./Woche zunächst 
befristet bis 4. Januar 2013 (mit Verlängerungsoption).

Genaue Angaben zu Bewerbungsvoraussetzungen, 
Aufgaben und Profi l der Stelle fi nden Sie im Internet 
unter www.fuerth.de/stellenausschreibungen 
oder können Sie unter Tel. (0911) 974-1313 anfordern.

Bewerbungen werden bis 28. September 2012 an die 
Stadt Fürth, Personalamt /Arbn/S, 90744 Fürth, erbeten. 

Denkmalstadt · Solarstadt · Wissenschaftsstadt 

www.fuerth.de

Fürth, mittelfränkische Großstadt mit 
über 116000 Einwohnern, hat viel 
zu bieten: weitläufi ge Grün fl ächen, 
ein vielfältiges Freizeit angebot, eine 
fa  milienfreundliche Infra struktur 
und ein entspannter Woh nungsmarkt 
sor   gen für hohe Lebensqualität. Über 
2000 Baudenkmäler  machen Fürth 
aber auch zur DENKMAL STADT. Mit 
der Förderung umwelt freund licher 
Energiegewinnung wur de Fürth au-
ßerdem zur SOLAR STADT gekürt und 
bekam als Standort innovativer Tech-
niken als erste in Bayern den Titel 
WISSENSCHAFTSSTADT verliehen. 

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung!

Die Stadt Fürth fördert die berufl iche Gleichstellung von Frauen und Männern 
und verfolgt eine Politik der Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Die Stadt Fürth sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt, befristet 
bis zum 30. Juni 2013, für das Projekt „TANDEM” (Jugend-
hilfe und Jobcenter stärken gemeinsam die Teilhabechancen von 
Familien und Alleinerziehenden im SGB II) eine/n engagierte/n

Dipl.-Sozialpädagogin/-en (FH) 
in Vollzeit, EGr S 12 TVöD.

Genaue Angaben zu Bewerbungsvoraussetzungen, 
Aufgaben und Profi l der Stelle fi nden Sie im Internet 
unter www.fuerth.de/stellenausschreibungen 
oder können Sie unter Tel. (0911) 974-1313 anfordern.

Bewerbungen werden bis 28. September 2012 an die 
Stadt Fürth, Personalamt /Arbn/S, 90744 Fürth, erbeten. 

Gehwegprogramm
Gehwegerneuerung 2012 – Hinwei-
se an alle Haus- und Grundstücks-
eigentümer
Die Stadt Fürth, Tiefbauamt, erneuert 
derzeit - zusätzlich zu den vorher-
gesehenen Straßenbaumaßnahmen 
- folgenden Gehweg: Holzstraße 
zwischen Schwabacher Straße und 
Simonstraße.

Voraussichtliche Baufertigstel-
lung: zirka 12. Oktober 2012.
Nach Fertigstellung und Vorlage 
der Endabrechung des vorgenannten 
Gehweges werden Ausbaubeiträge 
nach dem Kommunalabgabengesetz 
erhoben.
Für Rückfragen steht Heinz Tischner 
unter Telefon 974-32 43 zur Verfü-
gung.  


